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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Geyer-Gruppe:

-	 Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH
-	 Geyer Umformtechnik GmbH
-	 Dessauer Schaltschrank- und Gehäusetechnik GmbH
-	 BRITZE Elektronik und Gerätebau GmbH

I.GELTUNG

1.	 Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten 
für alle – auch zukünftigen – Verträge über Lieferungen und 
sonstigen Leistungen unter Einschluss von Werk- und Werklie-
ferungsverträgen.
Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht an-
erkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen.

2.	 Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarun-
gen und Zusicherungen unserer Mitarbeiter werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Dies gilt auch für 
die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.

3.	 „Käufer“ im Sinne dieser Bedingungen ist bei Werk- und 
Werklieferungsverträgen auch der „Besteller“.

II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zuzüglich 
Fracht, Verpackung, Versicherung und gesetzlicher Mehrwert-
steuer.

2.	 Ändern sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss Ab-
gaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis ent-
halten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden 
Umfang zu einer Preisänderung berechtigt.

3.	 Wir behalten uns für noch nicht gelieferte Mengen eine 
Erhöhung des vereinbarten Preises vor, wenn aufgrund einer 
Änderung der Rohstoff- und/oder Wirtschaftslage Umstände 
eintreten, die die Herstellung und/oder den Einkauf des betref-
fenden Erzeugnisses wesentlich gegenüber dem Zeitpunkt der 
Preisvereinbarungen verteuern. In diesem Fall kann der Kunde 
binnen vier Wochen nach Mitteilung der Preiserhöhung die von 
ihr betroffenen Aufträge streichen.

4.	 Soweit Waren auf Wunsch des Kunden bei uns eingelagert 
werden, gehen die hierfür anfallenden Kosten zu Lasten des 
Kunden.

III. ZAHLUNG UND VERRECHNUNG

1.	 Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
stellung ohne Skontoabzug, falls nicht eine andere schriftliche 
Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde, in der Weise 
zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfü-
gen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein 
Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen 
dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

2. Der Käufer kommt ohne Mahnung in Ver-
zug, wenn er die vorstehende Zahlungsfrist 
überschritten hat. Bei Verzug berechnen wir 
die gesetzlichen Verzugszinsen nach § 288 

BGB, sofern uns nicht aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen zustehen. Die Geltendmachung weitergehenden Scha-
dens sowie sonstiger gesetzlicher Rechte wegen Verzugs bleibt 
vorbehalten.

3.	 Gerät der Käufer mit einem nicht unerheblichen Betrag in 
Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht 
ein oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach 
Vertragsabschluss schließen lassen und die unseren Zahlungs-
anspruch gefährden, so sind wir berechtigt, alle unsere Forde-
rungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, fällig zu 
stellen, sowie wegen noch ausstehender Lieferungen und Leis-
tungen aus der Geschäftsverbindung Sicherheit und Vorkasse 
zu verlangen, es sei denn, der Käufer leistet ausreichend Sicher-
heit.

IV. AUSFÜHRUNG DER LIEFERUNGEN, LIEFERFRISTEN 
UND -TERMINE

1.	 Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richti-
ger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht 
richtige oder verspätete Belieferung ist durch uns verschuldet.

2.	 Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen be-
ginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gel-
ten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitiger Erfüllung aller Ver-
pflichtungen des Käufers, wie z. B. Beistellungen von Plänen, 
Teilen und/oder Materialien, Beibringung aller behördlichen 
Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien 
oder Leistungen von Anzahlungen.

3.	 Legt der Käufer Abbildungen, Zeichnungen, Maßskizzen, 
Musterstücke oder die Verwendung von Werkzeug oder Lehren 
seinem Auftrag zugrunde, so haftet er für deren Fehlerfreiheit 
und gewährleistet, dass diese Materialien frei von Schutzrech-
ten Dritter sind. Er stellt uns insoweit von unserer Haftung ge-
genüber Dritten auf erstes Anfordern frei.

4. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der 
Zeitpunkt der Bereitstellung im bzw. Absendung ab Werk 
maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Abnahme- bzw. Ver-
sandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser 
Verschulden nicht rechtzeitig abgenommen oder abgesendet 
werden kann.

5.	 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen An-
laufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche 
Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten.
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V. EIGENTUMSVORBEHALTE UND 
SICHERUNGSRECHTE

1.	 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigen
tum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen, und der Forderungen, 
die durch den Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfül-
lungswahl begründet werden. Dies gilt auch für künftig entste-
hende und bedingte Forderungen, z. B. aus Akzeptantenwech-
seln, und auch wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete 
Forderungen geleistet werden.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne 
der Nr.: 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der 
Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns 
das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhält-
nis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungs-
wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer 
uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswer-
tes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. 
Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne 
der Nr.: 1.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und solange er nicht uns gegenüber in Zahlungsverzug ist ver-
äußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiter-
veräußerung gem. Nr. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4.	 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen 
in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. 
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit ande-
ren, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so wird uns 
die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 
anderen verwendeten Warenabgetreten. Bei der Veräußerung 
von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 ha-
ben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender 
Teil abgetreten.
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- 
oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forde-
rung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in gleichen 
Umfang im voraus an uns abgetreten.

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräu-
ßerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt 
im Fall unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, 
Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden 
wir nur dann Gebrauch machen, wenn uns Umstände bekannt 
werden, aus denen sich eine wesentliche, unseren Zahlungsan-
spruch gefährdende Verschlechterung der Vermögensverhält-
nisse des Käufers ergibt. Auf unser Verlangen ist der Käufer 
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns 
zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Un-
terlagen zu geben.

Eine Abtretung von Forderungen aus der Wei-
terveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es 
handelt sich um eine Abtretung im Wege des 
echten Factoring, die uns angezeigt wird und 

bei welcher der Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten 
Forderung übersteigt.
Mit der Gutschrift des Factoring- Erlöses wird unsere Forderung 
sofort fällig.

6. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen 
durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. 
Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet wer-
den müssen, soweit sie nicht durch Dritte ersetzt werden.

7.	 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wech-
sel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehalts-
ware zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls 
den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere 
Umstände eintreten, die auf eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögensverhältnisse des Käufers schließen lassen und 
unseren Zahlungsanspruch gefährden. Die Rücknahme ist kein 
Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung blei-
ben unberührt.

8.	 Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherhei-
ten die gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderun-
gen (Zinsen, Kosten o. ä.) insgesamt mehr als 50 v. H., sind wir 
auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherhei-
ten nach unserer Wahl verpflichtet.

9.	 Alle Rechte, insbesondere Urheberrechte aus von uns gefer-
tigten Konstruktionsunterlagen, z. B. Abbildungen, Zeichnun-
gen und Pläne bleiben in jedem Fall bei uns und dürfen der 
Verwendung durch Dritte nur mit unserer schriftlichen Zustim-
mung zugeführt werden.

VI. ABNAHMEN

1.	 Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur auf unse-
rem Werksgelände erfolgen, und zwar innerhalb einer Frist von 
sieben Kalendertagen nach Meldung unserer Abnahmebereit-
schaft.

2.	 Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware 
ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des 
Käufers zu lagern und die Kosten ihm zu berechnen.

3.	 Sämtliche Abnahmekosten trägt der Käufer. Die bei uns ent-
stehenden Abnahmekosten werden ihm nach unserer jeweils 
gültigen Preisliste berechnet.

VII. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG, VERPACKUNG, 
TEILLIEFERUNG, FORTLAUFENDE AUSLIEFERUNG

1.	 Die Lieferung erfolgt auf unserem Werksgelände. Jeglicher 
Versand erfolgt auf Wunsch, Rechnung und Gefahr des Käufers.

2.	 Wir bestimmen Versandweg und- mittel sowie Spedition und 
Frachtführer.
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3.	 Vertragsgemäß versandfertig gemeldete 
Ware muss unverzüglich abgerufen werden. 
Erfolgt der Abruf ohne unser Verschulden 
nicht innerhalb einer Frist von sieben Kalen-
dertagen nach Meldung unserer Abnahmebereitschaft, sind wir 
berechtigt, die Ware ohne Abruf zu versenden oder auf Kosten 
und Gefahr des Käufers zu lagern und die Kosten ihm zu be-
rechnen.

4.	 Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorge-
sehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehe-
nen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen 
Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die dabei entste-
henden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

5.	 Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Fracht-
führer, spätestens aber mit Verlassen des Lieferwerks geht die 
Gefahr, auch bei einer Beschlagnahme der Ware, bei allen Ge-
schäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den 
Käufer über. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und 
Kosten des Käufers. Kosten der Entladung trägt der Käufer.

6.	 Für Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sor-
gen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Kosten 
des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsor-
gung der Verpackung übernehmen wir nicht.

7.	 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfang berech-
tigt. Branchenübliche Mehrund Minderlieferungen der bestell-
ten Menge sind zulässig.

8.	 Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Ab-
rufe aufzugeben; anderenfalls sind wir berechtigt, die Bestim-
mungen nach billigem Ermessen selbst vorzunehmen.

9.	 Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertrags-
menge, so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, 
aber nicht verpflichtet.
Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der 
Lieferung gültigen Preisen berechnen.

VIII. RECHTE UND PFLICHTEN BEI MÄNGELN

1.	 Mängel der Ware sind bei Abnahme oder, falls eine Abnah-
me nicht vereinbart ist, unverzüglich, spätestens innerhalb von 
sieben Tagen seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, 
die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind - unter sofortiger Einstellung et-
waiger Be- und Verarbeitung- unverzüglich nach Entdeckung, 
spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist schriftlich anzu-
zeigen.

2.	 Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware 
durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der verein-
barten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.

3. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge 
nehmen wir die beanstandete Ware zurück 
und liefern an dieser Stelle mangelfreie Ware. 
Anstelle einer Ersatzlieferung sind wir berech-

tigt, die Ware nachzubessern. Bei Fehlschlagen von Ersatzliefe-
rung oder Nachbesserung kann Herabsetzung der Vergütung 
verlangen. Ein Rücktritt des Käufers vom Vertrag wegen eines 
Mangels der gelieferten Ware ist ausgeschlossen.

4.	 Gibt der Käufer uns nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Mängelrüge Gelegenheit, den gerügten Mangel zu prüfen oder 
stellt er uns auf unser Verlangen die beanstandete Ware oder 
Proben davon nicht innerhalb derselben Frist zur Abholung zur 
Verfügung, entfallen alle Gewährleistungsansprüche bezüglich 
des gerügten Mangels.

5. Eine Mängelbeseitigung kann von uns abgelehnt werden, 
solange sich der Käufer in Zahlungsverzug befindet. Dies gilt 
nicht, soweit der Käufer in zulässiger Weise sein gesetzliches 
Zurückbehaltungsrecht ausübt.

6.	 Für die Nachbesserung und Ersatzlieferung leisten wir in 
gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Lieferung 
oder Leistung.

7. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben, 
und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Hiervon 
ferner ausgenommen ist unsere Haftung gem. §§ 1 und 4 Pro-
dukthaftungsgesetz.

8. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die Haftung unserer leitenden Angestellten 
und Erfüllungsgehilfen.

9. Sämtliche Ansprüche gegen uns verjähren 12 Monate nach 
Abnahme bzw. Ablieferung, soweit nicht zwingend längere ge-
setzliche Verjährungsfristen gelten.

IX. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND 
UND ANZUWENDENDES RECHT

1. Erfüllungsorte für unsere Lieferungen sind die Betriebe der 
Geyer-Gruppe.

2.	 Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Berlin. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verkla-
gen.

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer 
gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
einheitliche UN- Kaufrecht (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlos-
sen.


